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Bebauungsplan Nr. 27,  

 „Erweiterung der Grundschule Nieder Neuendorf“, 1. Änderung 

Abwägung 
 
 

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der öffentlichen Auslegung. Zu den vorgebrachten Stellungnahmen 
werden im Anschluss daran die Abwägungsvorschläge dargestellt. 

1. Verfahrensablauf 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat mit Beschluss vom 19.05.2010 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Erweiterung der Grundschule Nieder Neuendorf“, 1. Änderung be-
schlossen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 
BauGB ist mit Schreiben vom 21.05.2010 erfolgt. Es wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 
22.06.2010 gegeben. Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen 
einer Bürgerversammlung am 15.06.2010 wurde mit Aushang vom 26.05.2010 bis zum 23.06.2010 ein-
geladen. Auf die Bürgerversammlung wurde weiter im Internetauftritt der Stadt Hennigsdorf sowie in der 
örtlichen Presse aufmerksam gemacht. 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat weiter in Ihrer Sitzung am 25.08.2010 den 
Entwurf und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Erweiterung der Grundschule Nie-
der Neuendorf“, 1. Änderung beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes ist nach der Bekanntmachung im Amtsblatt 05/2010 der 
Stadt Hennigsdorf am 04.09.2010 sowie im Internetauftritt der Stadt Hennigsdorf in der Zeit vom 
13.09.2010 bis einschließlich zum 14.10.2010 erfolgt. Den von der Planung betroffenen Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist im Rahmen ihrer Beteiligung mit Schreiben vom 26.08.2010 
der Entwurf der Planänderung nebst Begründung, Umweltbericht und Gutachten über geschützte Tierar-
ten (nur an das Landesumweltamt) übersandt worden. Es wurde Gelegenheit zur Stellungsnahme bis 
zum 30.09.2010 gegeben.  

2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgeführt, 
die im Verfahren beteiligt worden sind. Aus der Tabelle ist des Weiteren ersichtlich, ob eine Stellung-
nahme abgegeben worden ist und ob diese Anregungen oder Hinweise ohne Abwägungsrelevanz enthal-
ten. Träger, die im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung keine Anregungen, Hinweise ohne Abwä-
gungsrelevanz oder keine Stellungnahmen abgegeben haben, wurden im Rahmen der Beteiligung im 
August /September 2010 nicht mehr erneut beteiligt, da die im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteili-
gung übersandten Unterlagen bis auf einzelne redaktionelle Änderungen keine Veränderungen erfahren 
haben. In diesem Fall sind nachfolgend ggf. die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Trägerbeteiligung 
abgedruckt. 

Sofern Stellungnahmen abgegeben worden sind und in der entsprechenden Spalte bei „Anregungen“ 
und „Hinweisen ohne Abwägungsrelevanz“ keine Kennzeichnung erfolgt ist, wird der vorgelegten Pla-
nung entweder ausdrücklich zugestimmt oder aber es wird darlegt, dass durch die Planung Belange der 
jeweiligen Behörde bzw. des jeweiligen sonstigen Trägers öffentlicher Belange nicht berührt werden. 

Die Hinweise ohne Abwägungsrelevanz werden von der Verwaltung zur Kenntnis genommen und fließen 
ggf. in den Vollzug des Bebauungsplanes ein. Zu den Stellungnahmen mit Anregungen (linke Seitenhälf-
te) werden nachfolgend Abwägungsvorschläge unterbreitet (rechte Seitenhälfte). 
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Übersicht über die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 

Nr. 
Träger öffentlicher Belange / Nachbargemein-

den/Bürger, Betroffene 
Straße PLZ Ort 

Be 
teiligt 

Keine 
Anregun-

gen 

An- 
regungen 

Hinweise 
ohne          

Abwä-
gungs-      

relevanz 

Keine 
Stellung-    
nahme 

1 Amt für Forstwirtschaft Alt Ruppin 
Untere Forstbehörde Oberförsterei Borgsdorf            

Bahnhofstr. 17 16556 Borgsdorf X 18.06.2010    

2 Bezirksamt Reinickendorf  
Abt. Bauwesen, Stadtplanungsamt                                 

Eichborndamm 215-239 13437 Berlin X    X 

3 Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum, Abt. Bodendenkmalpflege/ 
Archäologisches Landesmuseum 

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen / OT Wünsdorf X   03.06.2010  

4 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Abt. Praktische Denkmalpflege  

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen / OT Wünsdorf X 31.05.2010    

5 DB Service Immobilien GmbH 
Niederlassung Berlin, Liegenschaftsmanagement 

Caroline-Michaelis-Straße 5 - 11 10115 Berlin X 18.06.2010    

6 Deutsche Telekom AG Technik Niederlassung                 PF 2 29 14526 Stahnsdorf X   07.06.2010  

7 EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 21 16547 Birkenwerder X   31.05.2010  

8 E.ON edis AG Postfach 14 43 15504 Fürstenwalde/Spree X   **.05.2010  

9 Eisenbahn Bundesamt, Außenstelle Berlin Steglitzer Damm 117 12169 Berlin X    X 

10 Evangelische Kirchengemeinde Dorfstraße 9 16761 Hennigsdorf x    X 

11 Gemeinde Oberkrämer   Perwenitzer Weg 2 16727 Oberkrämer x 08.06.2010    

12 Gemeinde Schönwalde-Glien Sebastian-Bach-Str. 10-12 14621 Schönwalde - Glien x 10.06.2010    

13 HVG Havelbus Verkehrsgesellschaft  Johansenstr. 12-17 14482 Potsdam x    X 

14 Landesamt für Bauen und Verkehr Lindenallee 51 15366 Hoppegarten x 22.06.2010    



  Anlage 1 
zur BV 0099/2010 

Anlage 1 zur BV 0099-2010 (Abwägung)             Seite 3 von 38 

Nr. 
Träger öffentlicher Belange / Nachbargemein-

den/Bürger, Betroffene 
Straße PLZ Ort 

Be 
teiligt 

Keine 
Anre-

gungen 

An- 
regungen 

Hinweise 
ohne          

Abwä-
gungs-      

relevanz 

Keine 
Stellung-    
nahme 

15 Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung, Dienstsitz Neuruppin 

Fehrbelliner Straße 4 e 16816 Neuruppin x 15.06.2010    

16 Landesamt für Soziales und Versorgung 
des Landes Brandenburg 

PF 10 07 63 03007 Cottbus x 28.05.2010    

17 Landesbevollmächtigter für Bahnaufsicht   
beim Eisenbahn-Bundesamt 
(Landesaufsicht für nicht bundeseigene Bahnen)            

Steglitzer Damm 117 12169 Berlin x 04.06.2010    

18 Landesumweltamt Brandenburg  
Abt. Naturschutz                         

PF 60 10 61                    14410 Potsdam x    X 

19 Landesumweltamt Brandenburg 
Regionalabteilung West 
Referat RW4 
(zur Weiterleitung a.d. Referate RW 5 u. RW 7) 

Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam OT Groß Glienicke x  18.06.2010 
29.09.2010 

  

20 Landkreis Oberhavel  
Dezernat II, FD Rechtliche Bauaufsicht/Planung                              

Adolf-Dechert-Straße 1 16501 Oranienburg x  14.06.2010 
30.09.2010 

  

21 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport                   Heinrich-Mann-Allee 107 14480 Potsdam x    X 

22 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

PF 60 07 52 14411 Potsdam X  09.032010 28.05.2010  

23 Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg Abt. IV Natur-
schutz 

Postfach 60 11 50 14473 Potsdam x    X 

24 NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg  
mbH & Co. KG 

Reichpietschufer 60 10785 Berlin x    X 

25 Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH Annahofer Straße 1a 16767 Germendorf x    X 

26 Osthavelländische Eisenbahn Berlin Spandau AG                                   Schönwalder Allee 51 13587 Berlin x 10.06.2010    

27 Osthavelländische Trinkwasserversorgung  
und Abwasserbehandlung GmbH           

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee x   21.06.2010  

28 OWA GmbH als Betriebsführer  
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung  
der Stadt Hennigsdorf 

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee x   21.06.2010  
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Nr. 
Träger öffentlicher Belange / Nachbargemein-

den/Bürger, Betroffene 
Straße PLZ Ort 

Be 
teiligt 

Keine 
Anre-

gungen 

An- 
regungen 

Hinweise 
ohne 

Abwä-
gungs-

relevanz 

Keine 
Stellung-    
nahme 

29 Polizeipräsidium Potsdam  
Schutzbereich III Oberhavel  

Postfach 10 01 32 16515 Oranienburg x 17.06.2010    

30 Regionale Planungsgemeinschaft    
Prignitz-Oberhavel                         

Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin x   27.05.2010  

31 Staatliches Schulamt Perleberg Berliner Straße 49 19348 Perleberg X 01.06.2010    

32 Stadt Hohen Neuendorf Oranienburger Straße 2 16540 Hohen Neuendorf X 28.05.2010    

33 Stadt Velten Rathausstr. 10 16727 Velten X    X 

34 Stadtwerke Hennigsdorf Rathenaustr. 4 16761 Hennigsdorf X    X 

35 Verbundnetz Gas AG Postfach 241263 O4332 Leipzig X 18.06.2010    

36 Vodafone AG & Co. KG  
Region Ost                             

Attillastraße 61 - 67 
Gebäude E 

12105 Berlin X 27.05.2010    

37 Zentraldienst der Polizei 
Abt. Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Hauptallee 116/8 15806 Zossen / OT Wünsdorf X   16.06.2010  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungsnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Um die Lebensraumfunktion des Plangebietes für die Tierwelt umfassend zu untersuchen und zu 
analysieren, wurde ein Gutachten zu „Vorkommen von ganzjährig geschützten Lebensstätten 
und geschützten Tierarten auf der Fläche des B-Plangebietes Nr. 27.1 Erweiterung der Grund-
schule Nieder Neuendorf“ in Auftrag gegeben. Mit dem Gutachten vom Juli 2010 ist es möglich, 
die Eingriffe in Natur und Landschaft zu bewerten. Die Ergebnisse des Gutachtens sind in den 
Umweltbericht zum Planentwurf (siehe Kapitel B. 6) eingeflossen und wurden entsprechend bei 
der Planung berücksichtigt.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
Den Hinweisen wird teilweise gefolgt. 
 
zu 2.: 
Alle Gebäude (wie auch alle anderen geeigneten Strukturen) wurden auf das Vorhandensein 
geschützter Lebensstätten abgesucht. Es wurden keine Feststellungen gemacht. Dieses wurde 
im Fachgutachten (z.B. Seite 18) und Umweltbericht bereits ausgeführt.  
 
zur Bauzeitenregelung: 
Die Festsetzung einer Bauzeitenregelung als textliche Festsetzung in einem Bebauungsplan 
kann aufgrund des fehlenden städtebaulichen Bezugs nicht erfolgen. Stattdessen erfolgt die 
Aufnahme der Bauzeitenregelung in den Bebauungsplan als Hinweis Nr. 4 mit folgendem Inhalt: 
 
Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvögel: Zur Beachtung der Zugriffsverbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fau-
na zu beachten: 
Zur Vermeidung von Störungen von Vogelarten mit jährlich wechselnden Niststätten während 
der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit, zum Schutz ihrer Entwicklungsformen (Nester, Gelege) 
bzw. zum Schutz ihrer Fortpflanzungsstätte sind alle Maßnahmen zur Beseitigung von Struktu-
ren einschließlich bauvorbereitender Maßnahmen (Gehölzrodung, Baufeldfreimachung, Abriss 
von Gebäuden) während der artenspezifischen Aufzuchtszeiten, d.h. in diesem Fall von Anfang 
Februar bis Mitte September ausgeschlossen. Die Bauzeitenregelung ist als Nebenbestimmung 
in den Baugenehmigungsbescheid aufzunehmen.  
 
Die Stadt Hennigsdorf wird im Rahmen Ihrer gemeindlichen Stellungnahme im Baugenehmi-
gungsverfahren einen entsprechenden Hinweis aufnehmen.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planzeichenerklärung wurde entsprechend angepasst 
 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 5 wurde für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss entsprechend 
geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der für den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss geänderten textlichen Festsetzung Nr. 5 
wird die Langgraswiese planungsrechtlich gesichert. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. Das LUGV wurde in allen Phasen des Planverfahrens 
beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen wurde im Vorfeld mit dem zuständigen Entsorgungsträger 
(AWU) abgestimmt und durch diesen mit Schreiben vom 04.05.2010 bestätigt. (siehe Kapitel 
A.2.4 der Begründung). 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der technischen Planung der 
Erschließungsstraßen berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

zu Punkt 1.1.1 
Pflanzlisten:  
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Pflanzlisten werden als textliche Festsetzungen Nr. 13 und 14 in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Festsetzung Nr. 6 a und b: (Planzstreifen) 
Den Hinweisen kann nur teilweise gefolgt werden.  
Die gesamte Fläche für Anpflanzungen soll als Ausgleichsmaßnahme angerechnet werden. 
Dazu müssen auch Bäume in der Fläche in einer bestimmten Dichte gepflanzt werden, um eine 
abwechslungsreiche Struktur zu erhalten. Felsenbirnen sind nicht einheimisch, werden seitens 
der unB nicht anerkannt und daher aus der Gehölzliste gestrichen. In beiden Teilflächen ist die 
Integration von Bäumen aus kompensationsfachlichen Erfordernissen notwendig (nicht als Ein-
zelbaum sondern als Struktur) und fachlich möglich. Die Bäume werden nicht so dicht stehen, 
dass ein Gedeihen der Strauchschicht nicht mehr möglich ist. In beiden Listen bleiben die Laub-
bäume erhalten. 
 
Der Hinweis zur Birke wird berücksichtigt. Diese Art wird wegen ihres Konkurrenzverhaltens 
(Wurzeldruck) aus beiden Artenlisten herausgenommen.  
 
Die Pflanzdichte mit Gehölzen ist so hoch, dass ein Aufkommen von Wildstauden allenfalls nach 
Beginn der Maßnahme zu erwarten ist. Das Ziel ist, durch die Gehölzpflanzung eine Bodende-
ckung zu erhalten. Die Festsetzung von Wildstauden ist fachlich weder sinnvoll noch erforder-
lich. Wenn es der Schule aus pädagogischen Gründen erforderlich erscheint, Wildstaudenbeete 
anzulegen, dann ist durch die Flächenerweiterung ausreichend Platz gegeben. Dieses sollte 
dann aber in Abstimmung mit dem pädagogischen Konzept durch die Schule erfolgen und nicht 
im Bebauungsplan festgesetzt werden.  
 
Festsetzung Nr. 9: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Hecken stellen sowohl auf dem Schulgelände selbst als auch in 
seinem Umfeld in der umgebenden Siedlung ein typisches und auch städtebaulich prägendes 
Strukturelement dar. Eine heckenartige Einfriedung ist nicht festgesetzt, soll aber, wenn eine 
Pflanzung durchgeführt wird, auf „fremdartig“ wirkende Nadelgehölze verzichten. Die Festset-
zung bleibt erhalten. 
 
zu Punkt 2.1.1 
Kartierungen der Fauna zur Amphibien und Fledermäusen sind im vorliegenden Fachgutachten 
vom Juli 2010 (Kap 5.3) bereits enthalten. Mit Schreiben vom 05.10.2010 sind durch den bear-
beitenden Fachgutachter Herrn Jens Scharon noch einmal ergänzende und klarstellende An-
merkungen zum Artenschutz erfolgt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

zu Punkt 2.1.1.2 
Die folgenden Ausführungen des Fachgutachters ergänzen die Untersuchungsergebnisse vom 
Juli 2010 und werden im Umweltbericht ergänzt.  
 
a) Amphibien  
Die Aussagen im Fachgutachten vom Juli 2010 (Kap. 5.3) schließen die artenschutzfachliche 
Einschätzung des Folienteichs ein (keine geeigneten Lebensräume vorhanden). Der Folienteich 
ist in Abb. 3 des Fachgutachtens enthalten (allerdings aufgrund fehlender Strukturen kaum zu 
erkennen). Diese Aussagen sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan nur zusammenfassend 
enthalten. 
In dem Folienteich auf dem Schulgelände konnten bei den Kartierdurchgängen keine Amphibien 
festgestellt werden. Erst durch die Niederschläge im Mai führte das Kleingewässer Wasser. 
Neben der Kontrolle bzgl. des Vorkommens von Amphibien wurden Anlieger befragt, die eben-
falls keinen Hinweis für ein Vorkommen von Amphibien erbrachten. Der intensiv genutzte Scher-
rasen um den Teich bietet ebenfalls keine Bedingungen eines Sommerlebensraumes bzw. für 
das Vorhandensein von Winterquartieren. Der Teich selbst ist wegen seiner geringen Tiefe ein 
ungeeignetes Winterquartier. Diese Ausführungen werden im Umweltbericht ergänzt. 
 
b) Fledermäuse 
Die Gebäude auf dem nördlichen Kleingartengrundstück wurden auf das Vorhandensein von 
Fledermäusen sowie geeigneten Quartieren im Beisein des Pächters abgesucht. Es konnten 
keine Fledermäuse oder deren Spuren gefunden werden.  
Dennoch sollten die Gebäude unmittelbar vor dem Abriss auf eine aktuelle Besiedelung und das 
Vorhandensein von ganzjährig geschützten Lebensstätten hin untersucht werden, da sich diese 
im Jahresverlauf ändern können.  
Im Falle eines Fundes von Fledermäusen oder von Spuren, die bisher nicht entdeckt werden 
konnten, können Ersatzquartiere an den vorhandenen bzw. neu zu errichtenden Schulgebäuden 
angebracht werden. Da die Gebäude auf den Gartengrundstücken nicht frostsicher sind, sind sie 
als Winterquartier weitgehend ungeeignet. Diese Ausführungen werden im Umweltbericht er-
gänzt. 
 
Das Fachgutachten vom Juli 2010 sowie die ergänzende Stellungnahme vom 05.10.2010 wer-
den dem Landkreis zusammen mit den Abwägungsergebnissen übersandt. 
 
zu Punkt 2.2.1 
Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. Das LUGV wurde in allen Phasen des Verfahrens 
beteiligt. Es erging eine Stellungnahme, die aufgrund des reduzierten Untersuchungsumfangs 
eine ausgeweitete Bauzeitenruhe für Abriss und Geländeberäumung fordert. Diese Bauzeitenre-
gelung wird in den Bebauungsplan als Hinweis mit aufgenommen, obwohl nach Einschätzung 
des Fachgutachters Brutzeiten im Februar sehr unwahrscheinlich sind. (siehe Abwägungsvor-
schlag Stellungnahme LUGV) 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

zu Punkt 2.2.2 
Dem Hinweis wird gefolgt und der Bebauungsplan um die textliche Festsetzung Nr. 12 ergänzt. 
 
Als Ersatz für im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 27 durchgeführ-
te Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind innerhalb der nach § 9 
Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten Fläche bzw. auf dem gesamten Flurstück 306 (vorhandene 
Gemeinbedarfsfläche Zweckbestimmung Schule) insgesamt 6 hochstämmige Laubbäume ge-
mäß Pflanzliste B (textliche Festsetzung Nr. 14) mit einer Mindesthöhe von 3,0 m und einem 
Stammumfang von mindestens 20-25 cm anzupflanzen. Die Pflanzungen dürfen nicht innerhalb 
der nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen erfolgen. Die nach textlicher Festset-
zung Nr. 7 zu pflanzenden Bäume können auf die vorgenannten Pflanzungen angerechnet wer-
den. 
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In der Stellungnahme wird bestätigt, dass die Stadt Hennigsdorf nunmehr die Auseinanderset-
zung mit den Grundsätzen der Raumplanung ausreichend dokumentiert hat. 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 09.03.2010 wird nachfolgend zur Information abgebildet. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der Raumordnung wurde im weiteren Verfahren 
berücksichtigt und in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf dargestellt. Dies wurde mit 
Schreiben vom 28. Mai 2010 von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung bestätigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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Das Abwägungsergebnis sowie ein Exemplar des Bebauungsplanes wird der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Prignitz - Oberhavel nach Abschluss des Verfahrens zugesandt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Baudurchführung berücksichtigt. 
Die Beantragung der Munitionsfreiheitsbescheinigung ist am 08.09.2010 erfolgt. 
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3. Ergebnis der Öffentlichen Auslegung 

Zur Bürgerversammlung am 15.06.2010 sind keine Bürgerinnen und Bürger erschienen. Anregungen und 
Bedenken sind somit in dieser Veranstaltung nicht vorgetragen worden. 

Die Möglichkeit der Sichtung der auslegten Unterlagen im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von  
Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Vertretern nicht wahrgenommen. Somit wurden keine schriftlichen 
Stellungnahmen abgegeben.  

 


